
1I-168'der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XloGesetzgebungsperiode 

46/A.B. 

zu 60/J 
An fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des· Bundesministers 'für, Unterricht· Dr. ' Pi· f· f 1 - Per Cf e v i C 

auf die Anfrage der ,Abgeordneten . H 0 r e j s und.Genossen, 

betreffend Einberufung von Lehrern zur Präsenzdienstleistung o 

-0-0-.-0-0""'" 

Die·Abgeordneten Horejs,und,Genossen haben·an mich betreffend die 

Einberufung ·von·· Lehr·ern ~zur :Präsenzdienstleistung, am· 8.7 0 1966 folgende 

Anfrage gerichtet: 

Sind· Sie· berei t ~' im ·Einvernehmen' mi t ,dem .Bundesminister. für Lande.s­
vertei~igung 

1) dafür zusorgen~ daß denpräsenzdienstpflichtigen.Lehrern 9 soweit 
sie -direkt· aus 'dem ·Schuldienst- zur ·Präsenzd'ienst'leistung, einberufen. bzw o , 

in .dense,lben· entlassen .werden, ""die ,Möglichkeit .. eines .Erholungsurlaubes ge­
geben ' .. wird; 

2·) präsenzdienstpflichtige 'Lehrpersonen 9 " dort· wo· es, schuli·sche Inter­
essen·infolge·Lehrermangels 'erfordern9~ gemäß'§ '28a ·Abs,,- 2 ,li to· a· (richtig 
§ 29 Abso' 2lit o a)des Wehrgese.tzes.(in~der.Fassung-des.Bundesgesetze.s 
BGBloNr. 221/62) von .Amts .wegen aus öffent·l·ichen .Interessen von. der Ver­
pflichtung 'zur'Leistungdes'Präsenzdienstes' .. befreien bzw o die Dauer 
desselben auf .die, Zei t·· der· Grundausbildung ,herabsetzen. zu .lassen? 

Hiezu.teile,ich,folgendes,mit: 

ad 1.): Gemäß. §. 23. des ,Arbeitsplat,zsich,erungsge,se,tzes, .BGBLNr o 154/56, 

tritt. für im .Schuldienst .verwende.te .Dienstnehmer ,. (Lehrer.)? die. in einem 

der im § .19 des.zitierten.Gese,tzes.ge.nann.ten"Dienstverhäl.tnisse.stehen, 

an die· Stelle des § .16. Abso, 2 ,leg .• ci t •. folg.ende ,Regelung:, erstreckt, sich 

der Präsenzdienst .. Zur· Gänze, oder. zum ,Teil.auf; die.Haup.tferien,. so hat ,der 

Lehrer . unmittelbar ,im Anschluß, an .die ,Be.endigung ,des ,Präsenzdiens.tes ,An­

spruch,auf.Urlaub,in·dem Ausmaß"das.einem.vergleich~ren,Beamten der all­

gemeinen.Verwaltung.nach§.16,Abso.2,legocit.,zukommto'Soweit.dieses 

Urlaubsausmaßin dem Teil der Haup.tferien,.den der.Lehrer,nicht.im Präsenz= 

dienst.zugebracht.hat,.seine.Deckung,findet,.ist,dieser.Teilauf den 

Urlaub.anzur.echnen. 

Der hiebeizit., §16Abso 2leg.cit •. besagt,.daß,ein.Urlaub,durch 

den ·.Dienstgeber. in, dem, Ausmaß ,gebührt," das dem . um, die .,Dauer, des .Präsenz= 

dienstes· verkürzten . Dienst-jahr . ent s:pricht 0 ~Ergeben, sich. bei der, Berechnung 

des Urlaub sausma·ße s .Teile· von ·Werktagen,· so .sind ,diese. auf. ganze ,.Werktage 

aufzurunden. Das Arbeitsplatzsicherungsgesetz ist auf die Angelegenheiten 

des. Dmenstrechtes der Lehrer für öffentliche Pflicht schulen anzuwenden~ 
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46/A __ B. 
zu'60/J - 2 -

da anstelle' der im'Arbeitspla'tzsich'erungsgesetz' zi tier,ten > Hinwe·ise ··aufdas 

Lehrerdienstrechts-Kompe·tenzgesetz, BGBl.Nr. 88/1948" nunmehr· die Bestim­

mungendes -Arto -14· des -Bundesverfassungsgeset'zes ,BGBlr.Nr. ·215/1962 getreten 

·sind. 

ad 2'):' Grundsätzlich -haben' alle· Lehrer' in' Ausehung-·ihrer-staatshürger­

lichen 'Pflichten' und' mit· Rücksicht· auf, ihren' Beruf· als -Erzi·eher .der.Jugend 

der ·Präsenzdienstleistung . nachzukommen.;', Seit· Jahren- hat ·dasBun,de.sministe­

rium -für' Lande sverteidigung -im . Hinblick· auf· den· alm ten· Lehrermangel .bei 

Einberufungen-von'Junglehrern·bisher·immer'großes-Entgegenkommen gezeigt. 

·Eine 'gänzliche' Herausnahme . einer . Berufsgruppe< von -der ,Ableistung .,der.Wehr­

.pflicht -ist -natürlich ·nicht· möglicho- Die ,entsprechenden ,Entsc,heidungen 

über -Aufschub der .Präsenzdienstleistung .wurden, nicht .listenmässig, sond,ern 

jeweils-in-Einzelentscheidungen.vorgenommen,.sodass.einzelne.Lehrer.in den 

Bundesländern Burgenland,· Kärnten, . Niederö sterreich ,. Oberösterreich, Pl''. ' 

-Tirol- und -Vorarlberg ·-vorzeitig. von· der .Präsenzdienstleistung .entlassen 

1I{urden o 

Zur Wahrung "der, schulischen. Interessen, besteht. schon _ seit .dem 

Jahre .1964 ,eine . Verbindungss.t elle . zwischen .dem ,Bunde,sminis,terium. für 

Landesverteid,igung -~Ergänzungsab.teilung.und.meinem •. Ninisterium-.Pers,ona1-

abteilung •. Hiezu·kommt,. dass ,die.Landesschulr.äte.und,Äm ter·der.Landes­

regierungen zuletzt . mit .Erlass.vom ,5.8,.1965," Zl'o92,o529-V/3/65r,1· ersucht 

. wurden, . ihrer seits ,das Einvernehmen. mi t ,dem. zu ständigen .Er gänz.ungskommando 

herzustellen, '.' damit ·auf . Grund ·der· ange,spannten .Personallage. auf .dem 

Pflicht schul sektor und ,mit ,Rücksicht. auf ,die Erhaltung.eines.geordneten 

Schulbetriebes,keineunnötigenHärten.entsteheno.Es wird.dabei an eine 

turnusweise Einberufung gedacht, wobei vor allem dieSchliessung von 

Schulklassen verhindert werden soll. 

-.-.-
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